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Termine Januar 2010 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

11.1.2010 14.1.2010 8.1.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.1.2010 14.1.2010 8.1.2010 
Sozialversicherung6 28.1.2010 entfällt entfällt 

 

Termine Februar 2010 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchen-
steuer, Solidaritätszu-
schlag3 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 
Umsatzsteuer-Sonder-
vorauszahlung5 

10.2.2010 15.2.2010 5.2.2010 

Gewerbesteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Grundsteuer 15.2.2010 18.2.2010 12.2.2010 
Sozialversicherung6 24.2.2010 entfällt entfällt 
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überwei-
sung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 26.1.2010 bzw. 22.2.2010) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Wachstumsbeschleunigungsgesetz verabschiedet 
 
Der Gesetzgeber (Bundestag am 4.12.2009 und Bundesrat am 18.12.2009) hat das sog. 
Wachstumsbeschleunigungsgesetzes verabschiedet. Es tritt zum 1.1.2010 in Kraft und sieht 
insbesondere die Erhöhung von Kindergeld bzw. Kinderfreibetrag, Verbesserungen bei der 
Erbschaftsteuer und punktuelle Maßnahmen bei der Unternehmensbesteuerung vor (zu Ein-
zelheiten siehe VP-Newsletter 12/2009 sowie unter www.verhuelsdonk.de).  
 
 

Umsatzgrenze für Buchführungspflicht  
 
Das Finanzamt kann Unternehmer, die nicht nach anderen Gesetzen verpflichtet sind, 
Bücher zu führen, dazu verpflichten, wenn bestimmte Umsatz- oder Gewinngrenzen über-
schritten werden. Überschreiten z. B. die Umsätze im Kalenderjahr den Betrag von 
500.000 €, muss die Buchführungspflicht vom Beginn des Wirtschaftsjahrs erfüllt werden, 
das der Aufforderung durch das Finanzamt folgt (§ 141 AO).  
 
Ein Verein wehrte sich gegen die Buchführungspflicht, weil er neben umsatzsteuerpflichtigen 
Umsätzen von rd. 2.800 € nicht umsatzsteuerbare Auslandsumsätze von rd. 563.000 € er-
zielt hatte und der Ansicht war, dass die nicht umsatzsteuerbaren Auslandsumsätze nicht zu 
berücksichtigen waren. 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 7.10.2009, II R 23/08, DStR 2009, S. 2426) entschied dagegen, 
dass bei der Ermittlung der Umsatzgrenze von 500.000 € auch nicht umsatzsteuerbare 
Auslandsumsätze mit einzubeziehen sind. 
 
 

Zu Unrecht abgeführte Lohnsteuer als Arbeitslohn 
 
Vom Arbeitgeber zu Unrecht angemeldete und an das Finanzamt abgeführte Lohnsteuerbe-
träge sind als Arbeitslohn zu erfassen, wenn der Lohnsteuerabzug nicht mehr geändert 
werden kann. Der hierzu ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzhofs (v. 17.6.2009, 
VI R 46/07, DStR 2009, S. 2043) lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
 
Der Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH verzichtete wegen Liquiditätsschwierig-
keiten der Gesellschaft ab März 2001 auf seinen Nettolohn. Der Nettolohn wurde nicht aus-
gezahlt, sondern auf ein Darlehenskonto gebucht. Die GmbH errechnete auf der Grundlage 
des vereinbarten Bruttogehalts Lohnsteuern und führte diese in voller Höhe ab. Über das 
Vermögen der Gesellschaft wurde im nachfolgenden Jahr das Insolvenzverfahren eröffnet. 



 

  

 3 

Januar 2010 

 
Das Finanzamt berücksichtigte bei der Einkommensteuerveranlagung 2001 des Geschäfts-
führers nur die ausgezahlten Gehälter für die Monate Januar und Februar sowie die darauf 
entfallende Lohnsteuer. Der Bundesfinanzhof dagegen kam zu dem Ergebnis, dass neben 
diesem Bruttoarbeitslohn auch die zu Unrecht abgeführten Lohnsteuern für die Monate März 
bis Dezember zu erfassen seien. Außerdem war die gezahlte Lohnsteuer im Rahmen des 
Veranlagungsverfahrens auf die Jahressteuerschuld anzurechnen. 
 
 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 1.1.2010 
 

Ab 1.1.2010 gelten folgende Werte in der Sozialversicherung: 
 
 2010 

jährlich 
€ 

2009 
jährlich 

€ 

2010 
monatlich 

€ 

2009 
monatlich 

€ 

2010 
täglich 

€ 

2009 
täglich 

€ 
West 
Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Rentenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 
Arbeitslosenversicherung 66.000,00 64.800,00 5.500,00 5.400,00 183,34 180,00 
Ost 
Krankenversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Pflegeversicherung 45.000,00 44.100,00 3.750,00 3.675,00 125,00 122,50 
Rentenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 
Arbeitslosenversicherung 55.800,00 54.600,00 4.650,00 4.550,00 155,00 151,67 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgelt-
grenzen betragen für die bei einer Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 49.950 €. Für 
die am 31.12.2002 in der privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt 
die Grenze 45.000 €. 
 
 

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1.1.2010 
 

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in Form von Verpflegung, richtet sich 
der Wert nach der Sachbezugsverordnung. Die sich aus der Sachbezugsverordnung 
ergebenden Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungs-
beiträge einbezogen. 
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Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 
Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugswert 
nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und Auszubildende gibt es 
keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere Werte anzusetzen. 
 
Ab dem 1.1.2010 gelten folgende Werte: 
 
 Monat  

€ 
Kalendertag  

€ 
Werte für freie Verpflegung   
alle Mahlzeiten 215,00 7,17 
Werte für teilweise Gewährung freier 
Verpflegung 

 

Frühstück 47,00 1,57 
Mittag- u. Abendessen je 84,00 2,80 

 
Bei der Gewährung von unentgeltlichen oder verbilligten Mahlzeiten im Betrieb sind für 
sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen: 

 
• 1,57 € für das Frühstück 
 
• 2,80 € für Mittag-/Abendessen. 

 
Für diese Sachbezugswerte (geldwerter Vorteil für Arbeitnehmer) kann der Arbeitgeber eine 
Pauschalsteuer von 25 % erheben (§ 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG); Sozialabgaben werden 
nicht erhoben. Ein steuerpflichtiger geldwerter Vorteil fällt nicht an, wenn der Arbeitnehmer 
eine Zuzahlung in Höhe des Sachbezugswerts leistet. Bei Gewährung unentgeltlicher Mahl-
zeiten gehört der amtliche Sachbezugswert zum steuerpflichtigen Arbeitslohn. Werden 
Mahlzeiten verbilligt abgegeben, so gehört nur der Differenzbetrag zwischen den 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers und dem amtlichen Sachbezugswert zum steuerpflichtigen 
Arbeitslohn. 
 
 

Freie Unterkunft als Sachbezug ab 1.1.2010 
 
Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der Berechnung der 
Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zu berücksichtigen. 
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Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
 

• freier Wohnung: 
 

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist der 
ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am Abgabeort 
anzusetzen. Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, 
in denen ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann. 
 

• freier Unterkunft: 
 

Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine Unterkunft. 
Ab dem 1.1.2010 gelten folgende Sachbezugswerte: 
 

Sachbezugswert freie Unterkunft Monat € Kalendertag € 
Alte und Neue Bundesländer 204,00 6,80 

 
Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Ist der Arbeitnehmer in den 
Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die Unterkunft mit mehreren 
Beschäftigten belegt, vermindern sich die Werte. 
 
 

Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer 2010  
 
Auf Grund der Abschaffung der so genannten Abgabe-Schonfrist für Umsatzsteuer-Voran-
meldungen sowie der Verpflichtung, die Anmeldungen elektronisch zu übertragen, bietet 
sich ein Antrag auf Fristverlängerung ab 2010 auch für diejenigen an, die ihre 
Voranmeldungen bisher monatlich oder vierteljährlich abgegeben haben. 
 
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist 
 

• das Kalendervierteljahr, 
 
• der Kalendermonat, wenn die Steuer (Summe der Vorauszahlungen) des 

Jahres 2009 mehr als 7.500 € betragen hat. 
 
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den Unter-
nehmer von der Abgabe von Voranmeldungen und von der Entrichtung von 
Vorauszahlungen befreien. 
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Wenn sich im Jahr 2009 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, kann 
durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2010 oder eines Antrags auf Dauerfristver-
längerung für 2010 bis zum 10.2.2010 der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten 
werden. 
 
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können Fristver-
längerung für 2010 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 10.2.2010 einen Antrag beim 
Finanzamt stellen. Voranmeldungen und Vorauszahlungen sind dann jeweils einen Monat 
später fällig.  
 
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines 
Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2009 angemeldet und bis zum 10.2.2010 ge-
leistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 10.2.2011 fällige Vorauszahlung für 
Dezember 2010 angerechnet. 
 
Dies hat zur Folge, dass die o. a. Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2010 
grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats abgegeben 
werden müssen. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste 
Werktag der Stichtag. 
 
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Für sie gilt die für ein 
Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung auch für die folgenden Kalenderjahre weiter, 
wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen Fällen 
bis zum 12.4.2010 zu stellen. 
 
Die gewährte Dauerfristverlängerung gilt auch für die abzugebenden Zusammenfassenden 
Meldungen. Ein einmal gestellter und genehmigter Antrag gilt so lange fort, bis der Unter-
nehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft. 
 
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr 
der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat Voran-
meldungszeitraum. 
 
 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für gemeinnützige Körper-
schaften  
 
Gemeinnützige Körperschaften können unter bestimmten Voraussetzungen für ihre 
Leistungen den ermäßigten Umsatzsteuersatz in Anspruch nehmen. Dazu muss ihre 
Satzung den formellen Anforderungen des Gemeinnützigkeitsrechts entsprechen. Dies setzt 
nach Auffassung des Bundesfinanzhofs (v. 23.7.2009, V R 20/08, BFH/NV 2009, S. 1918) 
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voraus, dass in der Satzung geregelt ist, dass das Vermögen der Körperschaft nicht nur bei 
Auflösung, sondern auch bei Aufhebung der Körperschaft oder einer Änderung des Zwecks 
nur für steuerbegünstigte Zwecke verwendet wird (Grundsatz der Vermögensbindung).  
 
Fehlt diese Vermögensbindung z. B. für den Fall der Zweckänderung, unterliegen die Um-
sätze der Körperschaft dem allgemeinen Steuersatz. Vereinbarungen außerhalb der 
Satzung oder eine den steuerbegünstigten Zwecken entsprechende Geschäftsführung 
reichen nicht aus. Die vom Bundesfinanzhof vertretene Auffassung gilt auch für Jahre 
vor 2009, ab 2009 ist sie ausdrücklich im Gesetz enthalten. 
 
 

Früherer Pharmarabatt stellte Bruttobetrag dar 
 
Die Hersteller von Pharmazeutika sind verpflichtet, den Apotheken einen sog. Herstellerra-
batt in Höhe von 6 % zu gewähren, den die Apotheken an die gesetzlichen Krankenkassen 
weiterleiten müssen. Der Bundesfinanzhof (v. 28.5.2009, V R 2/08, DB 2009, S. 1970) hat 
entschieden, dass der gewährte Rabatt bis zum 31.3.2007 einen Bruttobetrag darstellte mit 
der Folge, dass aus diesem die Umsatzsteuer herauszurechnen war und die Gegenleistung 
sich nur um den um die herausgerechnete Umsatzsteuer ermäßigten Betrag verringerte. 
 
Beispiel  
Die Apotheke zahlte für ein Arzneimittel brutto 116 € (damaliger USt-Satz 16 %; Nettoentgelt 
100 €). Das Pharmaunternehmen gewährte einen Rabatt von 6 €. Die Gegenleistung der 
Apotheke nach Rabatt betrug also 110 €. 
 
Das Entgelt minderte sich nicht um 6 € und damit die Umsatzsteuer um 0,96 €. Vielmehr war 
aus den 6 € die Umsatzsteuer herauszurechnen, so dass sich das Entgelt nur um 5,17 € auf 
94,83 € verminderte. Die Umsatzsteuer verminderte sich dann lediglich um 0,83 €. 
 
Seit 1.4.2007 ist gesetzlich geregelt, dass der Herstellerrabatt sich vom Nettobetrag der 
Lieferungen berechnet. 
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Inlandsbezug der Riester-Rente EU-rechtswidrig 
 
Der Europäische Gerichtshof (v. 10.9.2009, C-269/07, DStR 2009, S. 1954) hat 
entschieden, dass die Regelungen der Riester-Rente europarechtswidrig sind, soweit sie 
 

• Grenzarbeitnehmern und deren Ehegatten die Altersvorsorgezulage verweigern, falls 
sie in Deutschland nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind, 

 
• Grenzarbeitnehmern nicht gestatten, das geförderte Kapital für die Anschaffung oder 

Herstellung einer zu eigenen Wohnzwecken dienenden Wohnung zu verwenden, 
falls diese nicht in Deutschland belegen ist, und 

 
• vorsehen, dass die Zulage bei Beendigung der unbeschränkten Steuerpflicht in 

Deutschland zurückzuzahlen ist. 
 
Streiterheblich war, ob die Gewährung der Altersvorsorgezulage eine soziale oder eine 
steuerliche Vergünstigung ist. Dafür kommt es auf Zweck und Voraussetzungen ihrer Ge-
währung an. Der EuGH nahm eine soziale Vergünstigung an, denn mit der Zulage soll die 
künftige Absenkung des Niveaus der gesetzlichen Rente kompensiert werden. Sie ist als 
finanzielle Hilfe ausgestaltet, die den Betroffenen einen Anreiz für den Aufbau einer 
ergänzenden Rente während ihrer gesamten Berufstätigkeit geben soll. 
 
Eine soziale Vergünstigung darf nicht diskriminierend sein. Das ist die Zulage aber, weil sie 
auf die unbeschränkte Steuerpflicht abstellt. Grenzarbeitnehmer werden nach Doppelbe-
steuerungsabkommen in ihrem Wohnsitzstaat (d. h. in einem anderen Mitgliedstaat) 
besteuert. Sie können daher nicht in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sein. Das 
entspricht faktisch einem unzulässigen Wohnsitzerfordernis. 
 
Ähnlich begründet der EuGH auch die Europarechtswidrigkeit des Wohn-Riesters. Zwar 
können weder deutsche noch Grenzarbeitnehmer das angesparte Kapital für Wohneigentum 
außerhalb Deutschlands verwenden. Aber Gebietsfremde sind häufiger als 
Gebietsansässige am Erwerb außerhalb Deutschlands interessiert. Damit werden Grenzar-
beitnehmer ungünstiger behandelt als in Deutschland wohnende Arbeitnehmer. 
 
Die Rückzahlungspflicht bei Wegzug stellt ebenfalls auf die unbeschränkte Steuerpflicht ab. 
Das ist diskriminierend, weil Wanderarbeitnehmer mit ausländischer Staatsangehörigkeit 
häufiger Deutschland verlassen. Damit ist die Wahrscheinlichkeit des Endes der unbe-
schränkten Steuerpflicht bei ausländischen Arbeitnehmern höher. Das verletzt das Recht auf 
Freizügigkeit. 
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Altersvorsorgezulage für Ehegatten  
 
Ein Anspruch auf Altersvorsorgezulage steht nur solchen unmittelbar Berechtigten zu, bei 
denen das Rentenniveau zur Stabilisierung der Beiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung abgesenkt wurde. Es sollte ein Anreiz geschaffen werden, zusätzlich 
zur gesetzlichen Rentenversicherung eine freiwillige kapitalgedeckte private Altersvorsorge 
aufzubauen. Nicht zum Kreis der von der Regelung Begünstigten gehören Selbstständige 
und in berufsständischen Versorgungseinrichtungen Pflichtversicherte. Außerdem haben 
Ehegatten von Berechtigten nur mittelbar Anspruch auf eine Altersvorsorgezulage, wenn sie 
einen eigenen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen haben. Das Bestehen einer 
betrieblichen Altersversorgung reicht nicht aus. 
 
Weitere Voraussetzungen für eine abgeleitete Zulageberechtigung des nicht unmittelbar 
begünstigten Ehegatten sind seine unbeschränkte Steuerpflicht (umstritten) und die seines 
Ehegatten sowie ihre Zusammenveranlagung. Es muss sich darüber hinaus um Zahlungen 
aus dem individuell versteuerten Arbeitslohn in einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse 
oder eine Direktversicherung handeln. Die Einrichtung muss für den Berechtigten eine 
lebenslange Altersversorgung gewährleisten. Ein bei der Versorgungsanstalt des Bundes 
und der Länder (VBL) abgeschlossener Versicherungsvertrag erfüllt diese Voraussetzungen 
nicht (BFH v. 21.7.2009, X R 33/07, DStR 2009, S. 2000). 
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Die in dieser Mandanteninformation gegebenen Hinweise können die zugrunde liegenden 
Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, dass Sie vor Entscheidungen Ihren zuständigen Verhülsdonk-
Partner ansprechen. 

 
 
Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
  Tel. Fax E-Mail  

 Berlin 030 2 54 90 10 030 2 54 90 112 berlin@verhuelsdonk.de  

 Chemnitz 0371 38 38 10 0371 30 60 39 chemnitz@verhuelsdonk.de  

 Dresden 0351 8 11 80 30 0351 8 11 80 40 dresden@verhuelsdonk.de  

 Düsseldorf 0211 60 05 54 00 0211 60 05 54 90 duesseldorf@verhuelsdonk.de  

 Hamburg 040 35 52 80 980 040 35 52 80 988 hamburg@verhuelsdonk.de  

 Iserlohn 02371 82 47 17 02371 82 47 47 iserlohn@verhuelsdonk.de  

 Koblenz 0261 3 04 28 0 0261 3 04 28 188 koblenz@verhuelsdonk.de  

 Köln 0221 20 70 00 0221 20 70 022 koeln@verhuelsdonk.de  

 Krefeld 02151 8 53 90 02151 85 39 39 krefeld@verhuelsdonk.de  

 Rostock 0381 24 23 52 1 0381 24 23 52 2 rostock@verhuelsdonk.de  

www.verhuelsdonk.de 
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